
Landkreis: Ludwigsburg 
Stadt: Bönnigheim 
Gemarkung: Bönnigheim 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 

„Drogeriemarkt Meimsheimer Straße“ 

Maßstab 1: 500       VORENTWURF 
Projektnummer: 320250492 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt und nach einem Bebauungsvorschlag zum 
Bebauungsplan ausgearbeitet.  

 

Untergruppenbach, den 12.01.2026 

Verfahrenshinweise für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
(§ 74 LBO) 

Aufstellungsbeschluss (§ 2 (1) BauGB) am 12.12.2025 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschl. (§ 2 (1) BauGB) am     18.12.2026 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 (1) BauGB)       vom 13.02.2026 bis .... 16.03.2026 

Frühzeitige Behördenbeteiligung (§ 4 (1) BauGB)              vom 13.02.2026   bis  ... 16.03.2026 

Beschluss der Veröffentlichung im Internet bzw. der öffentlichen 
Auslegung (§ 3 (2) BauGB am ......................  

Ortsübliche Bekanntmachung der Veröffentlichung im Internet bzw.  
der öffentlichen Auslegung (§ 3 (2) BauGB) am ......................  

Veröffentlichung im Internet bzw. öffentliche Auslegung 
(§ 3 (2) BauGB)                    vom   ............... bis ......................  

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans (§ 10 (1) BauGB) und 
der örtlichen Bauvorschriften (§ 74 (1) i. V. mit § 74 (7) LBO) am ......................  

Ausgefertigt: Bönnigheim, den .........................   
 
 

Albrecht Dautel, Bürgermeister 

 

Ortsübliche Bekanntmachung und In-Kraft-Treten des Bebauungsplans 
und der örtlichen Bauvorschriften (§ 10 (3) BauGB) am ......................  

  Zur Beurkundung: 

 
 

Albrecht Dautel, Bürgermeister 
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Textteil für den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 

Rechtsgrundlagen: §§ 2, 9 und 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257) und § 4 Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, 
ber. S. 698), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. November 2024 (GBl. Nr. 98) in 
Verbindung mit § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung 
vom 5. März 2010 (GBl. S. 357), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. März 
2025 (GBl. 2025 Nr. 25). Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 
Aufhebungen und Änderungen: Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans bisher bestehenden örtlichen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 
sowie frühere örtliche baupolizeiliche Vorschriften werden aufgehoben.  

Festsetzungen: In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:  

1. Bebauungsplan „Drogeriemarkt 
Meimsheimer Straße“ 

 Planungsrechtliche Festsetzungen 
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 – 15 BauNVO)  

Sonstiges Sondergebiet Einzelhandel (SO) - § 11 (3) BauNVO.  

Zulässig sind Einzelhandelsbetriebe mit dem Sortiment Drogerieartikel, die Verkaufsfläche 
darf max. 800 m² betragen. Des Weiteren sind untergeordnete Nebenanlagen zulässig, 
insbesondere Parkplätze und Überdachungen für Einkaufswägen und Fahrräder. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO) 

Siehe Einschrieb im Plan. 

a)  Grundflächenzahl (vgl. Planeinschrieb) 
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 (4) Nr. 1 und 2 
BauNVO bezeichneten Anlagen (Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO) bis zu einer Grundflächenzahl von 0,9 
überschritten werden (§ 19 (4) Satz 2 und 3 BauNVO). 

Mit wasserdurchlässigem Material befestigte Stellplätze, Zufahrten und Zugänge sind bei 
der Ermittlung der zulässigen Grundfläche nicht mitzurechnen (§ 19 (4) Satz 3 BauNVO). 
Festsetzung 1.7 a) ist zu beachten. 

b)  Höhe baulicher Anlagen 
Die maximale Höhe baulicher Anlagen ist im Bebauungsplan als höchster Gebäudepunkt 
(HGP) und in Meter über Normalhöhenull (m üNHN) als Höchstmaß festgesetzt. Der HGP 
wird durch den höchsten Punkt des Daches (Firsthöhe bzw. Oberkante des Dachs) 
definiert. Technisch notwendige Einzelbauteile und Aufbauten sind ausgenommen. 

1.3 Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB, §§ 16 u. 18 BauNVO) 

Die Höhenlage baulicher Anlagen ist durch die Festsetzung der Erdgeschossfußbodenhöhe 
(EFH) in Normalhöhenull nach oben begrenzt. Maßgebend ist die Rohfußbodenhöhe. 
Unterschreitungen sind zulässig. 
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1.4 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

a) Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt. 

b) Ausnahmen gemäß § 23 (3) Satz 3 BauNVO  

Überschreitungen der festgesetzten Baugrenzen mit 

- untergeordneten Bauteilen (insbesondere Balkone), 

- Eingangs- und Terrassenüberdachungen,  

- Terrassen sowie  

- Vorbauten bis 5 m Breite 

um bis zu 1,5 m sind zulässig. Der Abstand zur öffentlichen Fläche muss mindestens 2 m 
betragen. Überschreitungen der Baugrenze nach Osten (zum Flst.Nr. 2786) sind nicht 
zulässig. 

1.5 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Besondere (von § 22 (1) BauNVO abweichende) Bauweise: 
Zugelassen sind Einzelgebäude ohne Längenbeschränkung, aber mit seitlichen 
Grenzabständen im Sinne der offenen Bauweise (b). 

1.6 Nebenanlagen, Garagen und überdachte Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB,  
§§ 12, 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO) 

a) Stellplätze – auch überdacht zur Gewinnung von Solarenergie - sind allgemein nur 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und auf den dafür vorgesehenen 
Flächen (Einschrieb St) zulässig. Sie können ausnahmsweise auf den nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen zugelassen werden. 

Fahrradstellplätze (auch überdacht) sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
allgemein zulässig. 

b) Sonstige Nebenanlagen sind, soweit sie als Gebäude beabsichtigt sind, auf den nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen unzulässig. Davon ausgenommen sind Gebäude zur 
Bereitstellung bzw. Sammlung von Einkaufswagen. 

1.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

a) Die Befestigung von Stellplätzen darf nur wasserdurchlässig erfolgen (Rasensteine, 
Rasenpflaster, Drainpflaster oder ähnliches). Wasserundurchlässiges Pflastermaterial 
ohne wasserdurchlässige Abstandsfuge ist unzulässig. 

b) Offene Stellplatzanlagen sind so zu errichten, dass je zehn Stellplätze mindestens ein 
Baum gemäß Artenempfehlung (siehe 1.8 b) gepflanzt wird. 

c) Zur Schonung nachtaktiver Insekten, Fledermäuse und Vögel sind für die 
Außenbeleuchtung insektenfreundliche und abstrahlungsarme Leuchtmittel (LED-
Lampen, nicht heiß werdende Lampen und Leuchten) mit nach unten gerichteten 
Leuchtkörpern entsprechend dem neuesten Stand der Technik zu verwenden. Es sind 
Leuchten zu wählen, die kein Streulicht erzeugen. Die Außenbeleuchtung ist auf das 
unbedingte erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Private Dauerbeleuchtungen sind 
unzulässig. 

1.8 Pflanzzwang (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB) 

a) Flächiger Pflanzzwang (PZ): Die mit Pflanzzwang belegten Flächen sind durchgehend mit 
heimischen, standortgerechten, hochwachsenden Obst- und/oder Laubbäumen und 
Laubsträuchern zu bepflanzen. Je angefangene 50 m² zu bepflanzende Fläche je 
Baugrundstück sind mindestens ein Baum und zwei Sträucher zu pflanzen. 

b) Artenempfehlung zum Pflanzzwang: Bäume: Apfel, Birne, Kirsche u. a. Steinobst - jeweils 
in Wild- und Veredelungsformen - Feld-, Berg- und Spitzahorn, Elsbeere, Speierling, 
Hainbuche, Linde, Esche, Walnuss. Sträucher: Haselnuss, Schwarzer Holunder, 
Hartriegel, Gemeiner Schneeball, Heckenkirsche, Wildrose, Liguster, Hainbuche, 
Schlehe. 
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Hinweise: 

a) Im Zuge von Bauarbeiten können im Plangebiet Funde im Sinne von § 20 
Denkmalschutzgesetz (DSchG) zutage treten, bei denen es sich um meldepflichtige 
Kulturdenkmale nach § 2 DSchG handelt. Deshalb ist der Beginn der Erdarbeiten der 
Erschließung einschließlich der Ver- und Entsorgungsleitungen drei Wochen zuvor dem 
Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 86 Denkmalpflege, Berliner Str. 12, 73728 
Esslingen schriftlich mitzuteilen. Dem Referat 86 Denkmalpflege ist Gelegenheit zur 
Beobachtung der Arbeiten zu geben. Sollten Funde und/oder Befunde auftreten, muss die 
Möglichkeit zur Bergung und Dokumentation eingeräumt werden. 

b) Grundwasserableitungen - auch über das öffentliche Abwassernetz - sind unzulässig. 
Grundwassererschließungen sind der Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen. 
Beabsichtigte Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund 
mit Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind der Unteren Wasserbehörde 
rechtzeitig vor deren Ausführung anzuzeigen. Wird im Zuge von Baumaßnahmen 
unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Arbeiten, die zur Erschließung geführt 
haben, unverzüglich einzustellen und das Landratsamt als Untere Wasserbehörde zu 
benachrichtigen (§ 43 (1) und (6) WG). 

c) Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z.B. offene bzw. lehmerfüllte Spalten) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

d) Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzes wird hingewiesen. 
Die einschlägigen Richtlinien, Verordnungen und Regelwerke sind zu beachten. 

Mutterboden, der bei den Baumaßnahmen anfällt, ist gesondert von tieferen 
Bodenschichten abzuheben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem 
Zustand zu erhalten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe 
§ 202 BauGB). Notwendige Bodenarbeiten sind schonend und unter sorgfältiger 
Trennung von Mutterboden und Unterboden durchzuführen. Bodenverdichtungen sind 
grundsätzlich zu vermeiden. Entstandene Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der 
Bautätigkeit aufzulockern. Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der 
Bodenfunktionen nach § 1 BBodSchG gewährleisten. Die Mieten dürfen eine Höhe von  
2 m nicht überschreiten. Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass 
Stoffeinträge bzw. Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind. Bei allen 
Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 18915 und der DIN 19731 einzuhalten. 

e) Auf die mit Wirkung vom 31.07.2020 geltende Änderung des Naturschutzgesetzes 
(NatSchG) wird hingewiesen. Der ergänzte § 21a Landesnaturschutzgesetzes stellt klar, 
dass Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten grundsätzlich keine andere 
zulässige Verwendung im Sinne des § 9 (1) S. 1 Landesbauordnung (LBO) ist. Nach § 9 
(1) S. 1 LBO müssen „die nichtüberbauten Flächen der bebauten Grundstücke […] 
Grünflächen sein, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung 
benötigt werden.“ Somit dürfen seit 31.07.2020 keine Schottergärten mehr errichtet 
werden. 

f) Es wird darauf hingewiesen, dass die Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlage zur 
Stromerzeugung beim Neubau und bei grundlegender Dachsanierung eines Gebäudes 
auf der für eine Solarnutzung geeigneten Dachfläche besteht. Dies gilt auch beim Neubau 
eines für eine Solarnutzung geeigneten offenen Parkplatzes mit mehr als 35 Stellplätzen 
für Kraftfahrzeuge über der für eine Solarnutzung geeigneten Stellplatzfläche. 
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g) Artenschutz – Zeitliche Beschränkung für Fäll-, Rodungs- und Schnittarbeiten (§ 39 Abs. 5 
BNatSchG und § 44 BNatSchG). 

Notwendige Fäll-, Rodungs- und Schnittarbeiten sind aus artenschutzrechtlichen Gründen 
nur außerhalb der Vogelschutzperiode zulässig. Der zulässige Zeitraum für die 
Gehölzentnahme ist auf Anfang Oktober bis Ende Februar beschränkt (Vermeidung des 
Verbotstatbestandes nach § 44 BNatSchG). 

h) Vogelschlag: Bei den entstehenden Gebäuden ist ein erhöhtes Kollisionsrisiko für Vögel 
gegeben, sobald Fensterscheiben den Himmel oder Naturraumstrukturen spiegeln und 
Glasfassaden über eine Ecke geplant werden. Neben dem Verzicht auf Glasfronten 
existieren Maßnahmen, durch die Glasfassaden für Vögel wahrnehmbar gemacht werden 
können. Informationen hierzu finden Sie unter: 

https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/Glasbroschuere_2022_D.pdf 

i) Fallenwirkung für Kleintiere: Zur Vermeidung von Fallenwirkungen sind Stützmauern, 
Lichtschächte und Entwässerungsanlagen so anzulegen, dass diese Kleintiere nicht 
beeinträchtigen. 
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2. Örtliche Bauvorschriften 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Drogeriemarkt 
Meimsheimer Straße“ 

2.1 Äußere Gestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

a) Dachform und Dachneigung entsprechend Planeintrag.  

b) Farbgebung der Dächer und Fassaden: Leuchtende oder reflektierende Farben bzw. 
Materialien sind unzulässig. Davon ausgenommen sind Flächen zur Gewinnung von 
erneuerbaren Energien. 

c) Baukörper über 30 m Länge sind durch geeignete, baugestalterische Mittel (Form, 
Material, Farbe) in ihrer Längswirkung zu gliedern. 

2.2 Werbeanlagen (§ 74 (1) Nr.2 LBO 

Werbeanlagen dürfen nur an der Stätte der Leistung angebracht werden. Werbeanlagen an 
Gebäuden dürfen die Traufkante nicht überragen. 

Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sowie Booster (Lichtwerbung am 
Himmel) sind nicht zulässig. 

2.3 Einfriedungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

Einfriedungen sind nur als Hecken aus heimischen Sträuchern (z.B. Wildrose, Holunder, 
Hasel, Liguster, Schneeball, Hartriegel, Hainbuche) – auch mit darin einbezogenem 
Maschen- oder Knüpfdraht oder Stabgitterzaun – bis 1,5 m Höhe zulässig. Ebenfalls bis zu 
einer Höhe von 1,5 m zulässig sind als Einfriedung montierte Module zur Nutzung von 
Solarenergie (Solarzäune). 

Von öffentlichen Verkehrsflächen und zum Außenbereich ist mit festen Einfriedungen ein 
Grenzabstand von mindestens 0,5 m einzuhalten. Zugelassen sind nur Zäune, die im 
Höhenbereich bis 20 cm über dem Boden Kleinsäugetiere in ihrer Bewegungsfähigkeit nicht 
behindern (Durchschlupf). 


